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1. Einleitung und Aufgabenstellung

Die GasLINE GmbH & Co. KG plant die Nachverlegung von 3 x Kabelschutzrohren fir Glasfaserkabel im
Schutzstreifen der Gasleitung Nr. 58 und in Teilen Nr. 25 der OGE, ehemals Ruhrgas, von Drohne bis Werne.
Die Realisierung erfolgt Uberwiegend in offener Bauweise, Querungen von Strafen, Gleisen und
Gewassern werden mittels HDD-Spilbohrung realisiert. Vorliegender Landschaftspflegerischer
Begleitplan behandelt den 4. Abschnitt von insgesamt 5 Baulosen und liegt innerhalb des Landkreises
Coesfeld in den Gemeinden Nordkirchen und Ascheberg.
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Abbildung 1: Lage des Bauvorhabens (rote Linie) in den Gemeinden Nordkirchen und Ascheberg
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Uberwiegend verlauft die Trasse (ber private landwirtschaftliche Flachen im Schutzstreifen der
vorhandenen Gashochdruckleitung (GL) 58. Das Vorhaben verlauft innerhalb verschiedener

Landschaftsschutzgebiete (LSG) und Naturschutzgebiete (NSG) sowie im FFH-Gebiet ,Walder
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Nordkirchen* und ca. 150m sidlich des FFH-Gebiets ,,Davert” und des gleichnamigen Vogelschutzgebiets.

Die betroffenen LSG und NSG sind der Tabelle 2 zu entnehmen.

Es ist eine Ausnahmegenehmigung von den Verboten der Landschafts- und Naturschutzgebiete
erforderlich, die durch diesen Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) beantragt wird. Beztiglich der

FFH-Gebiete erfolgt eine separate Vorprufung.

Das Vorhaben stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft nach § 14 BNatSchG und § 30
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) dar. Der vorliegende landschaftspflegerische Begleitplan
(LBP) beschreibt Vermeidungs- und Verminderungsmafnahmen sowie die artenschutzrechtlichen

Belange beziiglich der geplanten Baumafl3nahme.

2. Erlauterung zur technischen Ausfuhrung

Das Los 4 umfasst insgesamt eine Lange von rund 18 km. Es fihrt von der Kreisgrenze Warendorf, dem
Ubergang von Los 3, nach Suidwesten, schwenkt nordwestlich von Ascheberg Richtung Stiden und verlauft
westlich von Ascheberg und Capelle bis zur siidlichen Kreisgrenze Unna, die den Ubergang zum Los 5

markiert.

Die Verlegung im Los 4 erfolgt innerhalb des Schutzstreifens der Gasleitung 58. Es werden 3
Kabelschutzrohre PE-HD DN 40 verlegt. Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten erfolgt das Einblasen von
LWL-Kabeln.

Die Querungen von Straf3en, Baum- und Gehélzreihen, Bahntrassen sowie der Abschnitt im FFH-Gebiet
~wWalder Nordkirchen* erfolgen mittels HDD-Spulbohrung. Der tberwiegende Anteil wird in offener
Bauweise realisiert. Dabei wird ein ca. 30 cm breiter Graben mittels Minibagger getdffnet. Die Verlegung
erfolgtin 1,0 m Tiefe. Der Arbeitsbereich befindet sich im 5 m breiten Schutzstreifen der Gasleitung 58. Der
Arbeitsstreifen betragt ca. 1,5 — 2,0 m. Fur Lagerflachen werden ausschliel3lich versiegelte Flachen
genutzt, die kurzfristig durch die bauausfiihrende Firma abgestimmt werden. Neben der offenen Bauweise
wird auf geeigneten Flachen (landwirtschaftlichen Flachen mit geeigneten Boden ohne Hindernisse, mit
geradem Trassenverlauf, ohne Fremdleitungen und auf3erhalb von Wurzelbereichen von Baumen) auch
der Einsatz des Pflugverfahrens oder einer Grabenfrase in Betracht gezogen. Hierbei besteht der Vorteil

in der schnelleren Arbeitsweise und dem geringeren Bodeneingriff.

Das HDD-Spulbohrverfahren ist ein steuerbares Rohrvortriebsverfahren, bei dem Start- und Zielgruben
mit den Standardabmessungen von 1,50m/1,0m/1,0m (L/B/T) angelegt werden. Die Verlegetiefe betragt
2,5 bis 3,5 m. Als Bohrspullésung werden Bentonit, ein hochporiges Tonmineral, und Wasser verwendet.

Diese dient der Abdichtung des Bohrkanals durch die Bildung eines Filterkuchens um den Bohrkanal, der
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Kuhlung des Bohrkopfes und dem Austrag des Bohrkleins, welches in der Baugrube gesammelt und
anschlie3end abgepumpt wird. Ein Eintrag in wasserfihrende Schichten bzw. ins Grundwasser erfolgt
nicht. Die Grundséatze der ATV-DIN 18324 ,Horizontalspulbohrarbeiten* und des DVGW Arbeitsblatt GW
304 ,Rohrvortriebe und verwandte Verfahren* (auch DWA 125 bzw. ATV 125) sind zu beachten. Baugruben

werden auf3erhalb geschitzter Vegetationsbestande und Wurzelbereiche von Baumen hergestellt.
Bauzeit

Die Arbeiten werden am Tage durchgefihrt. Insgesamt wird von einer Bauzeit von 10 Wochen
ausgegangen. Der Baubeginn ist nach Eingang aller Genehmigungen voraussichtlich im 2. Oder 3. Quartal

2025 geplant.
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3. Wirkfaktoren
Folgend sind die Wirkfaktoren des Vorhabens tabellarisch zusammengefasst. Es werden zunéchst alle

Wirkfaktoren aufgefiihrt.

Tabelle 1: Zusammenfassende Darstellung der Wirkfaktoren des Vorhabens auf die Schutzguter

Wirkfaktor Baubedingt

temporéare Boden, Vegetation e Biotopverlust infolge der Bauarbeiten
Flacheninanspruchnahme ¢ Veradnderung des Bodengefliges
(Abgrabung/ Aufschittung/ Verdichtung)
Fallenwirkung Fauna ¢ Hineinfallen in offene Gruben
Erschitterungen, Flora, Fauna, Mensch e Scheuchwirkung
Geruche, L&rm-, e Landschaftserleben wird beeintrachtigt
Staubemission e Belastigung
Schadstoffemissionen Boden, Wasser, Klima, e Maschinenabgase
Luft o Austritt von Betriebsstoffen (Havarie)
e Staubentwicklung
Eingriff in den Boden Boden ¢ Veradnderung des Bodengefliges
(Abgrabung/ Aufschittung/ Verdichtung)

Wirkfaktor Anlagebedingt
Es sind keine anlagebedingten Beeintrachtigungen zu erwarten.

Wirkfaktor Betriebsbedingt
Es sind keine betriebsbedingten Beeintrachtigungen zu erwarten.

Die Umweltauswirkungen des Vorhabens beschrdnken sich auf die Bauphase. Dauerhafte
Beeintrachtigungen sind nicht zu erwarten. Die ab Kapitel 6 aufgefihrten MaRnahmen erméglichen es,

Auswirkungen auf die Schutzgtiter zu verhindern bzw. zu minimieren.
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4. Bestand relevanter Schutzguter von Naturschutz und Landschaft

Folgend werden zunachst die betroffenen Schutzgebiete und Schutzobjekte aufgelistet. Diese sind in den

beigelegten Planen dargestellt (Anhang 1 Bestandskarte).

Die Bewertung der Schutzguter erfolgt 5-stufig (sehr gering, gering, mittel, hoch, sehr hoch) verbal-
argumentativ. Dabei werden die Schutzwirdigkeit (Gefdhrdung, Seltenheit), die Empfindlichkeit
gegeniiber den Auswirkungen des Vorhabens und die Funktionalitdt und Vernetzung mit anderen

Schutzgiitern des Okosystems sowie die Regenerationsfahigkeit beriicksichtigt.

Auf eine Darstellung der Schutzgiter Landschaftsbild, Klima und Luft wird dabei verzichtet, da deren
Betroffenheit ausgeschlossen werden kann bzw. die Beeintrachtigungen nicht erheblich sind. Es kann
davon ausgegangen werden, dass das Landschaftsbild nicht dauerhaft durch ein erdverlegtes Kabel
beeinflusst wird. Klima und Luft sind wichtige Bestandteile im Naturhaushalt, das Bauvorhaben kann
jedoch keinen nennenswerten Einfluss darauf entwickeln. Beeinflussungen bestehen lediglich wahrend

der Bauphase durch den Maschinen- und Fahrzeugbetrieb, sind jedoch als unerheblich einzustufen.

4.1. Schutzgebiete sowie geschutzte Bereiche und Objekte

Folgende Tabelle fuhrt die vom Vorhaben betroffenen Schutzgebiete von Nord nach Sud auf:

Tabelle 2: vom Vorhaben betroffene Schutzgebiete

Art und Name Schutzgebiet Schutzzweck

LSG Osterbauerschaft (2.2.08 | a) Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushalts
b) Vielfalt, Eigenart und Schoénheit des Landschaftsraums
¢) Bedeutung fir die landschaftsorientierte Erholung
d) flachiges Vorkommen von besonders schutzwirdigen
Bdden (Staunassebéden)
LSG Wald- und Kulturlandschaft der | a) Erhaltung und Entwicklung einer strukturierten
Landschaft mit einem hohen Waldanteil
b) Erhaltung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts,
Davensberg-Senden) insbesondere der hier vorherrschenden standorttypisch
bestockten Walder
c) Erhaltung des von der Kulissenwirkung gepragten
Landschaftsbildes
d) Erhaltung der typischen Elemente der gewachsenen
Kulturlandschaft
e) Schutz und Pufferung des angrenzenden Natura 2000-
Gebiets Davert, welches gleichzeitig als Naturschutzgebiet
gesichertist
f) besondere Bedeutung des Gebiets fir die Erholung
LSG Emmerbachniederung (2.2.09 a) Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushalts

Landschaftsplan Davensberg-Senden)

Davert (2.2.10; Landschaftsplan

Landschaftsplan Davensberg-Senden)

23.06.2025 Seite 8 von 35



NSG Emmerbach oberhalb Davensberg
(2.1.11 Landschaftsplan Davensberg-

Senden)

LSG Laubwaélder der Nordbauernschaft
(2.2.07 Landschaftsplan Davensberg-

Senden)

LSG Sudberg und Flackenberg in der
Westerbauerschaft (2.2.07

Landschaftsplan Davensberg-Senden)

LSG Osterfeld (1.2.06 Landschaftsplan
Nordkirchen-Herbern)
LSG Teufelsbach (1.2.07 Landschaftsplan

Nordkirchen-Herbern)

LSG Pottkamp (1.2.04 Landschaftsplan

Nordkirchen-Herbern)

23.06.2025

b) Sicherung und Entwicklung der Emmerbachniederung
als Bestandteil des landesweiten Biotopverbunds

c¢) Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsraums
d) Bedeutung fir die landschaftsorientierte Erholung

a) Erhaltung eines strukturreichen Waldkomplexes mit
einer umgebenden Uberwiegend kleinrdumig
gekammerten Feldflur

b) Erhaltung und Entwicklung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts

c) Vielfalt, Eigenart und Schdnheit des Landschaftsraums
d) besondere Bedeutung fir die siedlungsnahe Erholung in
einem vielgestaltigen Natur- und Landschaftsraum

e) Schutz und Pufferung zu dem angrenzenden
Naturschutzgebiet Hambroks Busch

f) Sicherung und Entwicklung von Biotopverbundflachen
besonderer Bedeutung

a) Erhaltung eines strukturreichen Waldkomplexes mit
einer umgebenden Uberwiegend kleinrdumig
gekammerten Feldflur

b) Erhaltung und Entwicklung der Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts

c) Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsraums
d) besondere Bedeutung fiir die siedlungsnahe Erholung in
einem vielgestaltigen Natur- und Landschaftsraum

e) Schutz und Pufferung zu dem angrenzenden
Naturschutzgebiet Hambroks Busch

f) Sicherung und Entwicklung von Biotopverbundflachen
besonderer Bedeutung

a) Erhaltung und Entwicklung der Strukturvielfalt in der
Feldflur, insbesondere der vorhandenen Baumreihen,
Feldgehdlze, Hecken und sonstiger
Landschaftsbestandteile

b) Erhaltung und Wiederherstellung der Biotopvernetzung
c) Eigenart, Vielfalt und Schonheit des Landschaftsbildes,
hier insbesondere bedingt durch die kuppige Ausbildung
des Reliefs mit den sich daraus ergebenden Fernblicken auf
die stdlichen waldreichen Héhenriicken

- Erhaltung der Biotopvielfalt, insbesondere zur Erhaltung
und Wiederherstellung der Graftenanlagen

- Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes
Erhaltung des Grunlandkomplexes und
Wiederherstellung von Vernetzungsstrukturen und
naturnahen Lebensraumen

- Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes

- Erhaltung der Biotopvielfalt und Wiederherstellung der
komplexen Beziehung zwischen Grinland, Gewasser und
Wald

- Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes

- besondere Bedeutung fur die Erholung
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NSG Ichterloh (beinhaltet FFH-Gebiet | - Erhaltung und Entwicklung von Lebensgemeinschaften
N . und Lebensstatten fur Pflanzen- und Tierarten (wie z.B.
Walder Nordkirchen) (1103 Wespenbussard, Schwarzspecht, Pirol, Nachtigall) des
Landschaftsplan Nordkirchen-Herbern) Waldes. Als Lebensgemeinschaften und Lebensstatten
gelten hier insbesondere:
- Stieleichen-Hainbuchenwald und Waldmeister-
Buchenwald
- Waldrand
- Méahwiese und Fettweide
- Bachund Tumpel
- Bestandteil eines Biotopverbundes von landesweiter
Bedeutung
- Seltenheit des naturnahen Waldes besonders auch in
Kombination mit dem Offenlandbereich
- Seltenheit des Feuchtgrinlandes und als Komplex mit
dem sidlich angrenzenden naturnahen Waldbereich
LSG Capeller Bach (1.2.02 - Erhaltung und Wiederherstellung der
Vernetzungsstrukturen zwischen den Teilbereichen
Lriergarten”, ,Hirschpark® und ,Haus Ichterloh* des
Arenbergischen Forstes
- Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes
- besondere Bedeutung fur die Erholung
LSG Auf'm Hoevel (1.2.23 | - Erhaltung und Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit
des Naturhaushaltes oder der Nutzungsfahigkeit der
Naturguter
- Vielfalt, Eigenart und Schénheit des Landschaftsbildes
- besondere Bedeutung fur die Erholung
LSG Dammbach (1.2.24 Landschaftsplan = - zur Erhaltung und Wiederherstellung der Biotopvielfalt
des Gewassersystems als Arrondierungsflache zur Funne
- wegen der Vielfalt, Eigenart und Schonheit des
Landschaftsbildes

Landschaftsplan Nordkirchen-Herbern)

Landschaftsplan Nordkirchen-Herbern)

Nordkirchen-Herbern)

Nach § 23 Abs. 2 BNatSchG sind in den Naturschutzgebieten alle Handlungen verboten, die zu einer
Zerstorung, Beschadigung oder Verdnderung des Naturschutzgebiets oder seiner Bestandteile oder zu
einer nachhaltigen Stérung fihren kdnnen. Insbesondere ist es verboten oberirdische oder unterirdische
Ver- und Entsorgungsleitungen einschlief3lich Fernmeldeleitungen und -einrichtungen zu errichten oder
zu verandern, Aufgrabungen vorzunehmen sowie Naturschutzgebiete aul3erhalb der befestigten Wege
und gekennzeichneten Wanderwege zu betreten und zu befahren. Mit diesem LBP wir ein Antrag nach §
67 BNatSchGi. V. m. § 69 Abs.1 LG Befreiung gestellt.

In Landschaftsschutzgebieten ist die Errichtung oder Anderung von Leitungen, ausgenommen
Hausversorgungs- und Entsorgungsleitungen, verboten.

Dieser LBP dient als Antrag auf Erteilung einer Ausnahme von diesen Verboten und zeigt, dass das
geplante Bauvorhaben mit den Schutzzwecken der Landschaftsschutzgebietsverordnungen sowie der

Naturschutzgebietsverordnungen vereinbar ist. Die Verlegung erfolgt innerhalb des Schutzstreifens der

23.06.2025 Seite 10 von 35



Gasleitung 58. Stérungen treten lediglich temporér wahrend der Bauphase auf. Die Naturschutzgebiete
werden groltenteils in geschlossener Bauweise gequert. Der Naturhaushalt wird nicht nachhaltig

beeintréchtigt.

Die Leitungstrasse verlauft sudlich des geschitzten Landschaftsbestandteils ,,Buddes Streuobstwiese*
(2.4.27, Landschaftsplan Davensberg-Senden). Eine Beeintrachtigung ist nicht zu erwarten, da ein
Abstand von 14 m zur umgebenden Baumreihe gehalten wird.
AuRBerdem quert das Vorhaben 6stlich von Sudkirchen den Schemmbach, der den geschitzten
Landschaftsbestandteil ,Kerbtal* (Festsetzungsnummer 2.4.69 Landschaftsplan Nordkirchen-Herbern)
gem. § 62 LG darstellt. Fur alle geschiitzten Landschaftsbestandteile gilt:
- Erhaltung von Landschaftsbestandteilen zur Sicherstellung der Leistungsfahigkeit des
Naturhaushaltes,
- Schutz und Entwicklung von Kleinbiotopen im Hinblick auf Erhaltung eines
Biotopverbundsystems,
- Erhaltung von Landschaftselementen zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und
Landschaftsbildes.

-Nach 8 34 Abs. 4 LG sind bei geschiitzten Landschaftsbestandteilen alle Handlungen verboten, die zur
Beseitigung, Zerstérung, Beschadigung oder Veranderung fihren kdnnen.” Eine Beeintrachtigung ist nicht
zu erwarten, da die Querung als HDD-Spulbohrung durchgefiihrt wird und die Baugruben auf3erhalb, auf
landwirtschaftlichen Flachen, hergestellt werden.

Der Schemmbach stellt ein gesetzlich geschitztes Biotop gem. § 42 LNatSchG NRW
(Landesnaturschutzgesetz Nordrheinwestfalen) bzw. § 30 BNatSchG dar. Es sind alle Handlungen
verboten, die zu einer Zerstdrung oder einer sonstigen erheblichen Beeintrachtigung filhren kénnen. Eine
Beeintrachtigung ist durch die geschlossene Bauweise mit Errichtung der Gruben auf anliegenden
landwirtschaftlichen Flachen ausgeschlossen.

Laut Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehdrde quert das Vorhaben die Kompensationsmaf3nahme
70.2-2007/0196 (20 grof3kronige Laubbdume) im Bereich Hambrock (Zufahrt Vornholt), Ascheberg. Die
Bauarbeiten sind im Bereich von Gehélzen als HDD-Spuilbohrung geplant, die ndtigen Baugruben werden

auf3erhalb von Wurzelbereichen angelegt. Eine Beeintrachtigung ist nicht zu erwarten.
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4.2. Biotope & Flora

Das Bauvorhaben liegt in der naturrGumlichen Haupteinheit Kernminsterland, die sich durch ein
Uberwiegend flach hiigliges Geldnde auszeichnet. Gréf3ere Erhebungen reichen bis 180 m NN. Abgegrenzt
wird das Kernminsterland durch lehmhaltige, fruchtbare Btden, die eine waldarme, ackerbaulich
genutzte Landschaft bedingen. Grof3ere Waldbereiche liegen zumeist auf den Hugeln. Daneben sind

kleinere Waldbereiche, Fluss- und Bachniederungen, Hecken und Baumreihen eingestreut.

Der nordliche Trassenbereich liegt im Landschaftsraum , Ascheberger Geschiebelehmplatte”. Das wenig
bewegte Relief wird nur Richtung Stden etwas hiigelig. Die Grundwasserstéande sind relativ hoch und
werden neben den vorhandenen naturlichen Bachldufen von zahlreichen Graben entwassert. Die
Waldbereiche sind kleinflachig und zerstreut. Es Uberwiegt eine landwirtschaftliche Nutzung.
Geringflachige Grunlénder sind in Hofndhe und entlang von Bachldufen zu finden. Insgesamt kann die
Landschaft als ausgerdumt beschrieben werden. Naturnahe Kleingewasser, Obstbaumwiesen,
Feldgehdlze und Baumreihen sind auf Restflachen begrenzt. Ein kurzes Trassenstiick nérdlich von
Ascheberg befindet sich bereits im Landschaftsraum ,.Die Davert mit Hohe Ward". Das namensgebende
naturnahe Waldgebiet Davert liegt ndrdlich der Trasse. Insgesamt finden sich hier viele Baumreihen und

Waldstticke, die Trasse liegt jedoch auf Ackerflachen.

Der mittlere Trassenverlauf befindet sich im ,Nordkirchener Waldhigelland“. Dieses stellt einen
Ubergang zwischen den ebenen Lehmplatten des siidlichen Kernmiinsterlandes und den Lipper Hohen
sowie den Kappenberger Hohen dar. Es zeichnet sich durch eine flachwellige Hiigellandschaft aus, die
nach Osten an H6he zunimmt und hier bereits als bergig bezeichnet werden kann. Zwischen Nordkirchen
und Herbern zieht sich ein Waldkorridor, der namensgebend fiir den Landschaftsraum ist. Dabei handelt
es sich um strukturreiche und Uberwiegend naturnahe Waldbereiche. Daneben dominiert die
landwirtschaftliche Nutzung. Die Griinlandnutzung findet lediglich geringflachig statt. Die Ackerbereiche
kénnen als strukturarm beschrieben werden. Die teils verstreut liegenden Hofe bereichern jedoch das
Landschaftsbild.

Das sudliche Trassenstiick ab Capelle liegt im Landschaftsraum ,,Offenes Quartarhtigelland von Selm bis
Hamm?*, der einen langgestreckten Raum zwischen Minsterland und Kreis Unna einnimmt. Die stdliche
Grenze bilden die Cappenberger Hohen. Das Gebiet ist als waldarm einzustufen, Waldbereiche sind auf

kleine Restflachen begrenzt. Es Giberwiegt die ackerbauliche Nutzung, der Griinlandanteil ist gering.

Die Trasse verlauft (berwiegend auf landwirtschaftlich genutzten Flachen. Baumreihen und
FlieRgewasser werden in geschlossener Bauweise gequert. Aufgrabungen finden auf Ackerflachen unter
Einhaltung der R SBB (2023) und DIN 18920 statt. Das Bauvorhaben, einschlief3lich Arbeitsstreifen, liegt

ausschlief3lich im Schutzstreifen der Gasleitung 58. Diese verlauft durch das Naturschutzgebiet Ichterloh,

23.06.2025 Seite 12 von 35



welches (berwiegend in geschlossener Bauweise gequert wird. Geschiitzte Biotope oder FFH-

Lebensraumtypen sind hier nicht betroffen (Kartenblatter 728 — 730 Anhang 1).

Insgesamt werden keine geschiitzten oder seltene Biotope beeintrachtigt. Alle Biotope verfiigen tber ein
hohes Regenerationsvermdgen. Die Tiefbauarbeiten werden, soweit mdglich, auferhalb des
Wurzelbereichs von Gehélzen durchgefiihrt. Die Flachen werden nach Abschluss der Arbeiten wieder

hergestellt. Die Regeneration zum vorherigen Biotopzustand ist nach kurzer Zeit zu erwarten.

4.3. Schutzgut Boden

Im nordlichen Trassenbereich Uberdeckt eine geringmachtige Geschiebelehmdecke den hier aus
Kreidemergeln aufgebauten Untergrund. Stellenweise finden sich sandige Flussablagerungen. Die teils
aus sandigen Flussablagerungen bestehende Oberflache wird nach unten rasch tonig und bedingt
dadurch Staunésse, die zu grof3flachiger Ausbildung von Pseudogleyen gefiihrt hat. In trockeneren
Bereichen kénnen diese podsoliert ausgeprégt sein, wobei auch Braunerden vorkommen. Béden mit
hohem Grundwassereinfluss sind empfindlich gegeniber Verdichtungen. Die Fruchtbarkeit kann
insgesamt als mittel bewertet werden, gleiches gilt fur die Erosionsgefahr. Die Filterfahigkeit wird

ebenfalls als mittel bewertet, wobei diese in sandigen Bereichen auch geringer ausgepragt sein kann.

Im mittleren Trassenbereich wird der Untergrund durch Kreideschichten gebildet, die von pleistozédnen
Grundmorénen uberlagert wurden, welche wiederum teilweise von holozénen Flugsanden tberdeckt
wurden. Insgesamt liegen staunasse, lehmig-tonige Untergriinde vor, die das Vorkommen von
Pseudogleyen bedingen. Die Fruchtbarkeit ist hier etwas geringer, kann aber weiterhin mit mittel bewertet

werden. Die Verdichtungsempfindlichkeit ist weiterhin hoch und die Filterfahigkeit mittel.

Im stidlichen Trassenbereich gibt es weiterhin einen Kreideuntergrund, dieser wurde grof3flachig mit einer
schluffig-tonigen Grundmorénendecke Uberlagert, die wiederum kleinflachig von Flugsanden und
Sandloss bedeckt ist. Die Geschiebelehme wirken stauend und bedingen die Ausbildung von Pseudogleyen
in Verbindung mit Braunerden. In trockenen Bereichen kommen dagegen Rendzinen vor, auf sandigen
Bereichen treten Podsole auf. Die Verdichtungsempfindlichkeit ist weiterhin mit sehr hoch zu bewerten.
Die Bodenfruchtbarkeit sowie die Filterféhigkeit sind auch hier als mittel einzustufen. In sandigen

Bereichen kann die Erosionsgefahr hoch sein, wobei eine mittlere Bewertung Gberwiegt.

Im Vorhabenraum dominieren Pseudogleye aus lehmig-sandigen und tonig-lehmigen Substraten. Die
Staundsse wird mit mittel angegeben und liegt bei 1,1 bis 20 m unter Geldandeoberkante.
Meliorationsmafinahmen ermoglichen die ackerbauliche Nutzung. Es liegt eine mittlere Bodenwertzahl

vor, die Erodierbarkeit ist mittel ausgepréagt. Die Béden im Bereich des Vorhabens sind gegeniiber
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Verdichtungen sehr empfindlich. Beziiglich des Filtervermdgens zeigen sie eine mittlere Filterfahigkeit
auf, weshalb die Empfindlichkeit gegeniiber Eintragen ebenfalls mit mittel eingestuft wird. Seltene oder
geschiitzte Boden liegen im Vorhabengebiet nicht vor. Die Lebensraumfunktion wird auf ackerbaulich
genutzten Boden als mittel bewertet, da die Bodenbearbeitung eine Storung darstellt. Die Bodenfunktion
der Grundwasserneubildung wird mit sehr hoch bewertet, da es sich fast ausschlief3lich um unversiegelte
Boden handelt. Insgesamt kommt dem Schutzgut Boden eine hohe Wertigkeit zu. Vorbelastungen
bestehen in Form von mechanischer Bearbeitung, Dingung und teilweise Pestizideinsatz, sowie

stellenweise durch Eintrage aus dem Stral3enverkehr.

4 4. Schutzgut Wasser

Daten zum Wasser wurden dem Fachinformationssystem ELWAS entnommen.

Der Vorhabenraum ist durch eine Vielzahl an natirlichen Fliel3gewassern gepragt. Die Entwasserung zur
landwirtschaftlichen Nutzung erfolgt dariiber hinaus durch ein Netz an Entwésserungsgraben. Von Nord
nach Sud durchlduft das Bauvorhaben folgende Einzugsgebiete: Flaggenbach, Emmerbach, Dummer,
Bispingbach/Emmerbach, Beverbach, Teufelsbach, Gorbach und Dammbach. Alle genannten Gewésser
gelten in ihrer Struktur als stark verandert. Die biologische Bewertung erstreckt sich von mafig bis
unbefriedigend und im Falle des Emmerbachs bis schlecht. Die chemische Bewertung ist durchgehend mit

nicht gut bewertet.

Das Vorhaben quertinsgesamt 24 Gewasser, davon sind 3 Gewasser nicht im Portal Wasserwirtschaft des
Landkreis' Coesfeld identifizierbar (siehe Tabelle 3). Fir Gewasserquerungen wird der Mindestabstand
von 1,5 m zur Gewéssersohle/ Rohrsohle eingehalten. Die Baugruben fiir die HDD-Spilbohrung, welche im
Bereich von Gewéssern ausschlielich als Bauweise verwendet wird, werden auf3erhalb des
Gewasserschutzstreifens angelegt. Im Béschungsbereich wird ein Mindestabstand vom 1 m eingehalten.

Folgende Tabelle zeigt einen Uberblick iiber die Gewasserquerungen:

Tabelle 3: Uberblick tiber die Gew&sserquerungen

Name GWK Gewasser- Gemarkung Flur Flur-
nr. stiick
01 NN 616 698 | Ascheberg 49 8 | Albersloh-Rinkerode
02 Emmerbach 600 (100) 705 | Ascheberg 43 10 | Emmerbach
03 NN 612 706 | Ascheberg 84 6 | Emmerbach
04 Rombergbach 610 706 | Ascheberg 84 4 | Emmerbach
05 Rombergbach 610 712 | Ascheberg 82 1 | Emmerbach
06 NN 25/618 713 | Ascheberg 82 4 | Emmerbach
07 NN 25/617a 715 | Ascheberg 80 42 | Emmerbach
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08 NN 944 720 | Ascheberg 76 45 | Stever-Luedinghausen
09 Kimmerbach 943 721 | Ascheberg 73 8 | Stever-Luedinghausen
10 Taubenbach 940 722 | Ascheberg 72 16 | Stever-Luedinghausen
11 NN 945 722 | Ascheberg 72 20 | Stever-Luedinghausen
12 Teufelsbach 900 726 | Ascheberg 71 9 | Stever-Luedinghausen
13 NN 921 726 | Ascheberg 71 12 | Stever-Luedinghausen
14 NN 948 727 | Nordkirchen 31 12 | Stever-Luedinghausen
15 NN 921 728 | Nordkirchen 31 18 | Stever-Luedinghausen
16 Sonstige FlieBgewasser (ohne GEWKZ) 728 | Nordkirchen 31 1 | nicht bekannt

(nicht im Portal Landkreis Coesfeld-

Wasserwirtschaft)
17 NN 711 732 | Nordkirchen 33 1 | Stever-Luedinghausen
18 Capeller Bach 707 732 | Nordkirchen 34 39 | Stever-Luedinghausen
19 Gorbach 700 (712) 736 | Sudkirchen 16 10 | Stever-Luedinghausen
20 NN 716 739 | Sudkirchen 17 2 | Stever-Luedinghausen
21 Schemmbach Unbekannt 741 | Sudkirchen 17 7 | unbekannt
22 Sonstige FlieBgewasser (ohne GEWKZ) 742 | Sudkirchen 17 13 | unbekannt

(nicht im Portal Landkreis Coesfeld-

Wasserwirtschaft)
23 Dammbach Unbekannt 743 | Sudkirchen 17 18 | unbekannt
24 NN (GEWKZ 2788642 laut Unbekannt 744 | Capelle 15 56 | unbekannt

ELWAS-WEB)

Alle Gewasserquerungen wurden bereits beim Landkreis Coesfeld abt. 70 — Umwelt (Wasserwirtschaft)

beantragt.

Das Vorhaben liegt in den Grundwasserkorpern Minsterlander Oberkreide (Altenberge/ Aschenberg; GW-
ID 3_13) und Minsterlander Oberkreide/Funne (GW-ID 278_19). Der mengenmalfige Zustand wird bei

beiden mit gut bewertet. Der chemische Zustand ist im Bereich des GW-Kd&rpers Funne mit schlecht

angegeben, ansonsten mit gut.

Insgesamt wird dem Vorhabengebiet aufgrund des Uberwiegend méaRig durchléassigen Bodens eine

mittlere Empfindlichkeit gegeniber Stoffeintrdgen beigemessen. Des Schutzgut Grundwasser wird

insgesamt mit mittel bewertet, da keine Trinkwasserschutzgebiete o. A. vorliegen.
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5. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag gemaf3 § 44 BNatSchG (ASP Stufe I)

Im Folgenden werden die gesetzlichen Grundlagen zum Artenschutz und die Notwendigkeiten zur
Uberwindung ebendieser dargestellt. AnschlieRend erfolgt eine Bestandserfassung anhand vorliegender
Daten zu Flora und Fauna. Aus dieser Potentialanalyse erfolgt jeweils eine Wirkprognose des Vorhabens

auf die betroffenen Arten. Vermeidung- und Verminderungsmaf3nahmen werden daraus abgeleitet.

5.1. Vorschriften fur besonders geschutzte Tier- und Pflanzenarten

Der Schutz wildlebender Tiere und Pflanzenarten, ihrer Lebensstatten und Habitate, wird in Kapitel funf

des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) geregelt.

Der Abschnitt 3 regelt die Vorschriften fiir den besonderen Artenschutz. Hier nennt § 44 die Vorschriften
fur besonders geschitzte Tier- und Pflanzenarten und die generellen artenrechtlichen

Verbotstatbestande. Im Artenschutz werden mehrere Schutzkategorien unterschieden.

1) Besonders geschitzte Arten (Nach Anhang A und B der Europaischen Artenschutzverordnung, Tier
und Pflanzenarten nach Anlage 1 Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung, europaische

Vogelarten).

2) Streng geschutzte Arten (unterliegen als Teilmenge der besonders geschitzten Arten einem noch

strengeren Schutz, zu der Gruppe zahlen die in Anhang IV der FFH-RL aufgefuhrten Arten).

3) Européische Vogelarten (gemalf3 Art. 1 Absatz 1 Vogelschutz-RL aller wildlebenden Vogelarten, die

im europaischen Gebiet der Mitgliedsstaaten heimisch sind).

Die Artengruppen werden im BNatSchG in 87 Abs. 2 Nr. 12 bis 14 néher definiert, der Gesetzgeber stitzt
sich dabei auf national und international (europdisch) geltende Richtlinien und Verordnungen. Darunter

die der

Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH- RL, 92/ 43/EWG)

Vogelschutzrichtlinie (V-RL, Richtlinie 79/ 409/ EWG)

EG-Artenschutzverordnung (EG-ArtschV, (EG) Nummer 338/ 97)

BundesArtenSchutzVerordnung (BArtSchV)

Europarechtlich ist der Artenschutz in der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der nattrlichen
Lebensraume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21.05.1992 (FFH-RL) sowie der Richtlinie
79/409/EWG des Rates UUber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten vom 02.04.1979

(Vogelschutzrichtlinie) verankert.
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Bei der artenschutzrechtlichen Prifung sind die unterschiedlichen Schutzkategorien fur Artengruppen
nach nationalem und europédischem Recht zu beachten. Die ausschliel3lich national geschitzten Arten
werden im Rahmen der landschaftspflegerischen Begleitplanung beziehungsweise im
Grunordnungsplan/Umweltbericht  der Bauleitungsplanung bearbeitet. Die Bearbeitung
artenschutzrechtlicher Konflikte erfolgt bei zulassigem Eingriff durch Vermeidung und Ausgleich und

kann im Rahmen der Abwégung tiberwunden werden.

Die europdisch geschitzten Arten werden einer speziellen Artenschutzrechtlichen Priifung unterzogen.
Zu dieser Gruppe gehdren die Arten nach Anhang IV der FFH-RL und die européischen Vogelarten. Bei
einem drohenden Verstol3 gegen die artenschutzrechtlichen Verbote muss auch bei diesen Gruppen ein
Eingriff in Natur- und Landschaft zuldssig sein und tiber Vermeidung und Ausgleich entschieden werden.
Desweitern muss die ©kologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestéatten im
rdumlichen Zusammenhang weiterhin erfillt sein. Die Anforderung an den Erhalt der 6kologischen

Funktion kann nicht im Rahmen der Abwéagung tberwunden werden.

5.2. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestédnde nach § 44 BNatSchG
Die Verbotsbestande des § 44 BNatSchG umfassen das:
Totungsverbot individuenbezogen (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)

+ES ist verboten, wildlebenden Tieren der besonders geschiitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen, sie
zu verletzen, zu téten oder ihre Entwicklungsform, Fortpflanzungs- und Ruhestatten aus der Natur zu

entnehmen, zu beschadigen, oder zu zerstéren.”

Das Verbot tritt ein, wenn sich durch das Bauvorhaben das Lebensrisiko von Individuen der geschiitzten
Arten signifikant verschlechtert. Das Verbot gilt individuenbezogen fiir das einzelne Exemplar. Es umfasst
auch unbeabsichtigte Totungen oder Verletzungen und ist nicht durch CEF-MalRnahmen (vorgezogene
AusgleichsmalRnahmen) zu Uberwinden. Eine Erfullung des Totungsverbotes wird jedoch oft durch

zeitliche Steuerung (Bauzeitregelung) vom Bauvorhaben vermieden.
Stérungsverbot wahrend bestimmter Zeiten (8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)

-ES ist verboten, wildlebende Tiere der streng geschiitzten Arten und der europdaischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzung, Aufzucht, Mauser, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu

storen.”

Das Verbot tritt ein, wenn die Stérung erheblich ist, d.h. wenn sich der Erhaltungszustand der lokalen
Population einer Art verschlechtert und sich die Stérung auf Uberlebenschancen, Reproduktionsfahigkeit

und Fortpflanzungserfolg der lokalen Population nachteilig auswirkt. Als lokale Population wird hier eine
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Gruppe von Individuen bezeichnet, die einen zusammenhangenden Raum bewohnen und eine

Fortpflanzungsgemeinschaft bilden.

Ein Verbotstatbestand lasst sich vermeiden, wenn durch bauzeitliche Regelungen der Schutz der

Populationen gewahrleistet werden kann.

Schadigungsverbot geschiitzter Lebensstétten (844 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)

+ES ist verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestatten der wildlebenden Tiere der besonders geschitzten

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstdren.”

Das Verbot schitzt die Fortpflanzungs- und Ruhestatten der geschitzten Arten. Als
Fortpflanzungsstatten gelten auch Teillebensraume (Habitate), die fur die Fortpflanzung bendétigt
werden. Geschitzte Lebensstatten sind jeweils artspezifisch zu definieren. Fortpflanzungsstéatten von
Arten, die ihre Lebensstatten regelméfig wechseln (z.B. Vogelnester) sind nur dann geschitzt, wenn sich
Eier oder Jungvogel darin befinden. Eine Beseitigung verursacht einen Verstof3 gegen das
Schadigungsverbot. Geschiitzt sind auch Lebensstétten, die sich in Siedlungen und Hausern befinden
(Dachstiihle, Keller). Wanderwege gelten i. d. R. nicht zu derartigen Statten. Durch vorgezogene
AusgleichsmafZnahmen (CEF-MafRnahmen) im raumlichen Zusammenhang kénnen Verbotstatbestande

vermieden werden.

5.3. Anforderungen an Artenschutzmaf3nahmen

Drohende Verst63e gegen artenschutzrechtliche Verbote sind nach Mdglichkeit abzuwenden. Ein Verstof3
gegen das Schadigungsverbot nach 844 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG liegt nicht vor, solange die 6kologische
Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestatten im raumlichen Zusammenhang

weiter erfullt wird.
Far MalRnahmen und Erfolg gelten wesentliche Kriterien:
- Die MaRnahmen missen unmittelbar am betroffenen Bestand ansetzen.

- Die zeitliche Durchfihrung ist zu staffeln, sodass zwischen Erfolg der Mafinahme und geplantem

Eingriff keine zeitliche Liicke entsteht.

- Die Mafsnahmen mussen negative Einwirkungen auf die Lebensstatte minimieren und bestenfalls

Teilverluste ausgleichen.

- Die Wirksamkeit der Maf3nahme ist zu tiberwachen und zu dokumentieren.
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5.4. Artenschutzrechtliche Prifung des Vorhabens

Bei der artenschutzrechtlichen Prifung sind die Art des Vorhabens, die Einwirkungsdauer und Intensitét
sowie die rAumliche Lage angemessen zu beriicksichtigen. Bei Vorhaben mit hoherem Konfliktpotenzial
erfordert die artenschutzrechtliche Betroffenheitsanalyse i. d. R. eine gezielte Bestandserfassung der im
Plangebiet vorkommenden geschitzten Arten. Bei Vorhaben mit mdglicherweise geringeren und
kurzzeitigen Auswirkungen kann die artenschutzrechtliche Prifung auch durch eine Potenzialanalyse

erfolgen.

5.5. Artenschutzfachliche Beurteilung relevanter Artengruppen

Im Folgenden werden relevante Artengruppen der Sdugetiere, Vogel, Reptilien und Amphibien auf
mogliche betroffene und geschiitzte Arten hin untersucht, damit das Eintreten von Verbotstatbestanden
verhindert werden kann. Eine Relevanz fur weitere Artengruppen kann aufgrund der naturrdéumlichen

Ausstattung und Auswirkungsprognose ausgeschlossen werden.

1.1.1. SAugetiere

Folgende geschutzte Sdugetierarten sind fur das Vorhaben verzeichnet:

Tabelle 4: Vorkommende geschitzte Sdugetiere im Untersuchungsgebiet (Abfrage FIS ,,Geschitzte Artenin
Nordrhein-Westfalen®)

Wissenschaftlicher Name \ Deutscher Name

Eptesicus serotinus Breitflugelfledermaus
Myotis daubentonii Wasserfledermaus
Myotis myotis Grol3es Mausohr
Myotis nattereri Fransenfledermaus
Nyctalus leisleri Kleinabendsegler
Nyctalus noctula Abendsegler
Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus
Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus
Plecotus auritus Braunes Langohr
Lutra lutra Fischotter

Alle Fledermausarten sind nach dem europdaischen Artenschutzrecht streng geschiitzt. Da diese
nachtaktive Insektenjager sind und die Bauarbeiten am Tag stattfinden, sind diese fiur die Fledermause
nicht relevant. Potenziell in Baumen vorhandene Fortpflanzungs- und Ruhestétten werden nicht
geschadigt oder gestdrt, da Baumbestand wahrend der Bauarbeiten nicht beeintrachtigt wird. Fur weitere
nachtaktive/dammerungsaktive streng geschitzte Sauger (bspw. Fischotter) ware das Vorhaben
ebenfalls nicht relevant. Die Arbeiten finden am Tag statt und im ausreichenden Abstand zum Gewasser.

Eine Betroffenheit weiterer Saugetierarten kann aufgrund ihres Mobilitatsverhaltens und der

23.06.2025 Seite 19 von 35



vorhandenen Ausweichmdglichkeiten ausgeschlossen werden. Eine Absperrung geféhrlicher
Baustellenbereiche mittels Bauzdune wird ohnehin vorgenommen, weshalb eine Geféhrdung

ausgeschlossen werden kann.

Offene Grdben und Baugruben kénnten fur wandernde Individuen geschitzter Arten (u. a. Igel) ein
Gefahrdungspotenzial durch Hineinfallen darstellen. Um dieses geringe Risiko zu vermeiden, wird die

folgende MalRnahme V1 zum Artenschutz festgelegt:
Maflnahme V1: Auflagen zum Artenschutz

Offene Grabenabschnitte, Kopflécher und Bohrgruben sind schnellstmdglich wieder zu verschliel3en,
maoglichst noch am Tag der Aufgrabung. Uber Nacht offengelassene Graben/ Gruben sind einseitig schrag
in 40 Grad auslaufend abzuschréagen oder mit Brettern als schrég angestellte Ausstiegshilfe zu versehen.
Alternativ kann bei Offenlassen der Baugruben tber Nacht ein Amphibienschutzzaun um die Baugrube
gestellt werden. Vor Verfillen ebendieser ist zu kontrollieren, dass sich keine Individuen mehr in der

Offnung befinden, andernfalls sind diese vorher zu entfernen.

Mit dieser Mal3nahme wird ebenso dem Tétungsverbot besonders geschiitzter Tierarten aus der Gruppe

der Reptilien/Amphibien entsprochen.

1.1.2. Vogel

Die Vogel stellen eine gut erforschte, leicht erfassbare und aufféllige Tiergruppe dar. In unserer
mitteleuropéischen Kulturlandschaft sind sie die artenreichste Wirbeltierklasse und besiedeln nahezu
alle Lebensrdume. Viele Arten sind mit ihren diversen Anspriichen an Habitate auf unterschiedliche
Landschaftsstrukturen angewiesen. Folgende Tabelle zeigt die im Bereich des Vorhabens zu erwartenden

Arten.

Tabelle 5: Vorkommende geschiitzte Vogelarten im Untersuchungsgebiet (Abfrage FIS ,Geschiitzte Arten in
Nordrhein-Westfalen*) mit Angabe zur stérungsbedingten Mortalitdtsgefahrdung und Fluchtdistanz (nur fir in Dtl.
britende Vogel

Storungsbedingte Fluchtdistanz in m
Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Mortalitatsgefahrdung
Accipiter gentilis Habicht mittel 200
Accipiter nisus Sperber mittel 150
Alauda arvensis Feldlerche gering
Alcedo atthis Eisvogel gering _
Anthus trivialis Baumpieper gering
Asio otus Waldohreule gering
Athene noctua Steinkauz mittel 100
Buteo buteo Mé&usebussard mittel 100
Carduelis cannabina Bluthanfling gering
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Cuculus canorus Kuckuck - -
Delichon urbica Mehlschwalbe gering

Dendrocopos medius Mittelspecht gering 40
Dryobates minor Kleinspecht gering 30
Dryocopus martius Schwarzspecht mittel 60
Emberiza schoeniclus Rohrammer gering _
Falco subbuteo Baumfalke hoch 200
Falco tinnunculus Turmfalke mittel 100
Gallinula chloropus Teichhuhn gering 40
Hirundo rustica Rauchschwalbe gering

Locustella naevia Feldschwirl gering

Luscinia megarhynchos Nachtigall

Milvus milvus Rotmilan hoch

Parus montanus Weidenmeise gering

Passer montanus Feldsperling gering

Perdix perdix Rebhuhn mittel 100
Pernis apivorus Wespenbussard hoch 200
Scolopax rusticola Waldschnepfe gering

Serinus serinus Girlitz gering

Streptopelia turtur Turteltaube mittel

Strix aluco Waldkauz gering

Sturnus vulgaris Star gering

Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher mittel 100
Tyto alba Schleiereule gering

Vanellus vanellus Kiebitz hoch 100

Quelle storbedingte Mortalitatsgefahrdung und Fluchtdistanzen: ,Arbeitshilfe zur Bewertung stérungsbedingter Brutausfalle
bei Vogeln am Beispiel baubedingter Stérwirkungen* (Bernotat & Dierschke, 2021)

Von dem Vorhaben gehen baubedingte, jedoch keine anlage- oder betriebsbedingten Wirkungen auf die
Avifauna aus. Baubedingte Wirkfaktoren umfassen die Staub- und Larmimmissionen sowie die
Bewegungsunruhe und Anwesenheit von Menschen. Als beeintrachtigender Wirkfaktor ist zudem der
Biotopverlust aufgrund der Flacheninanspruchnahme zu nennen, wobei dies lediglich auf
bewirtschafteten Flachen erfolgt und daher als unerheblich eingestuft wird. Der Verlust von Nistplatzen

ist nicht zu befiirchten, da nicht in den Baumbestand eingegriffen wird.

In der ,Arbeitshilfe zur Bewertung stérungsbedingter Brutausfalle bei Vogeln am Beispiel baubedingter
Storwirkungen® (Bernotat & Dierschke, 2021) gehen die Autoren davon aus, dass eine Bauzeitenregelung
nicht in allen Fallen mdglich bzw. zumutbar ist und daher nicht immer eine vollstidndige Vermeidung
baubedingter Stérungen gegeben ist. Eine Bauzeitenregelung, die die Brutsaison komplett ausklammert,
kénnte beim vorliegenden Vorhaben dazu fiihren, dass die Bauzeit auf Jahre gestreckt wirde, da das
Gesamtvorhaben insgesamt eine Lange von dber 100 km hat. Zudem kdnnen die landwirtschaftlichen
Flachen nur bei ausreichend trockenen Verhaltnissen befahren werden, was eine weitere Einschrankung

bedeuten wiirde.
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Bernotat & Dierschke (2021) fuhren in der genannten Arbeitshilfe aus: ,Die Verletzung bzw. Tétung von
Tieren oder die Beschadigung bzw. Zerstdrung ihrer Entwicklungsformen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG
kann z. B. durch stérungsbedingte Nestaufgabe, das Auskiihlen von Gelegen, das Verhungern der Kiiken
oder erh6hte Pradation von Jungenwahrend der Abwesenheit der Elterntiere ausgel6stwerden. Nach § 44
Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, wildlebende Tiere der streng geschitzten Arten und der
europaischen Vogelarten wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und
Wanderungszeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stérung liegt vor, wenn sich durch die Stérung der

Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert.”

Far ,temporare storungsbedingte Brutausfalle® wird von einer graduellen Funktionsminderung von
Fortpflanzungs- oder Ruhestitten ausgegangen, daher sind Brut- bzw. Reproduktionsausfalle
hinsichtlich ihrer artspezifischen Relevanz zu betrachten. In der Arbeitshilfe wird auf den Mortalitats-
Gefahrdungs-Index zurtickgegriffen (Herleitung im Teil I: Rechtliche und methodische Grundlagen von
Bernotat, D. & Dierschke, V. (2021)). Dabei wird ,die Empfindlichkeit der Art gegentiber anthropogener,
zusatzlicher Mortalitat” berucksichtigt. Anschlie3end wird die artspezifische Stérungsempfindlichkeit,
basierend auf den planungsrelevanten Fluchtdistanzen und der allgemeine Mortalitatsgefahrdung der
Art, aggregiert. Dadurch wird eine Fokussierung auf Arten mit hohem Risiko gegeniiber den baubedingten
Storwirkungen ermoglicht. Entscheidend ist bei baubedingter Mortalitdt durch stérungsbedingte
Brutausfélle die Frage, ob eine signifikant erh6hte Mortalitat zu erwarten ist (BVerwG 9A 3.06: Rn. 219f)).
Nahrungsgaste und Durchzigler gelten als nicht betroffen, da diese Tiere den Bauarbeiten ausweichen
kénnen. Brutausfalle oder eine geringere Reproduktion sind bei diesen Tieren nicht zu erwarten. Rastvigel
kénnen insbesondere im Bereich von Vorsammelplatzen oder an Schlafplatzansammlungen betroffen

sein. Solche sind im Vorhabengebiet nicht vorhanden.

Tabelle 4 zeigt das zu erwartende Artenspektrum im Vorhabenraum mit den jeweiligen

stérungsbedingten Mortalitdtsgefahrdungen und den Fluchtdistanzen.

Arten mit einer sehr hohen stérbedingten Mortalitdtsgefahrdung sind im Vorhabenraum nicht

verzeichnet.

Zu den Arten mit hoher storbedingter Mortalitatsgefahrdung gehdren bspw. Limikolen, wie der Kiebitz,
sowie Greifvogelarten, wie Baumfalke, Wespenbussard und Rotmilan. Limikolen briiten bevorzugt in
Kolonien und legen eine Bodenmulde zum Briiten an. Sie meiden vertikale Strukturen wie Strommasten
und Gehdlze, aber auch Bereiche mit Bewegungsunruhe, wie Verkehrswege. Sie haben ein hohes
Sicherheitsbedtrfnis und halten daher Abstand zu Landschaftsstrukturen, in denen sich Feinde aufhalten

kdénnen, darunter Baume, Straf3en und Waldrander. Die Trasse verlauft fast ausschlief3lich Gber intensiv
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genutzte landwirtschaftliche Flachen. Ein Vorkommen von Bodenbritern erscheint hier nicht erwartbar,

da zu viele Stdrungen durch die Bewirtschaftung vorliegen.

Baumfalke, Wespenbussard und Rotmilan gehdren zu den hoch stérempfindlichen Greifvogelarten.
Baumfalken bauen keine eigenen Nester, sondern nutzen bevorzugt Krahennester, die meist in offenen
Waldern oder Feldholzinseln liegen. Geeignete Neststandorte finden sich im Untersuchungsgebiet, wobei
deren Abstand zu Verkehrsflachen in Hinblick auf die planerisch zu bertcksichtigende Fluchtdistanz zu
gering ist. Da sich die Bauarbeiten ausschliel3lich auf landwirtschaftliche Flachen beschranken, die

regelmafig bewirtschaftet werden, wird nicht von einer Betroffenheit der Art ausgegangen.

Der Wespenbussard baut sein Nest auf Altbdumen im Wald und hélt dabei den gré3tmdglichen Abstand
zum Waldrand. Dabei wird ein mdglichst grof3es Waldstiick gewéhlt, da fur die Nahrungssuche weite
Wege in Kauf genommen werden. Die Siedlungsdichte der Art ist gering. Im Vorhabenraum sind geeignete
Waldstiicke vorhanden. Insbesondere im Bereich des NSG Ichterloh verlauft die Trasse durch ein
Waldsttick. Hier wird daher die Mafsnahme V2 zum Schutz von Brutvdgeln festgelegt. Da ansonsten keine

Arbeiten im Wald stattfinden, ist nicht mit einer Betroffenheit der Art zu rechnen.
Malnahme V2: Bauzeitenregelung zum Schutz von Brutvégeln

Die Arbeiten im Bereich des NSG Ichterloh diirfen ausschlief3lich auf3erhalb der Brutsaison, von Oktober

bis Februar, durchgefiihrt werden.

Der Rotmilan benétigt ein Mosaik aus unterschiedlich bewirtschafteten Flachen und bewaldeten Gebieten.
Ihre Beute jagen sie auf Ackern, Wiesen und Weiden, suchen aber auch in Siedlungen nach Fleischabféllen.
Zudem bildet Aas einen grof3en Nahrungsanteil. Die Nester werden in ausreichend hohen Baumen am
Rande von Waldern oder Gehdélzinseln gebaut. Insbesondere zur Brutsaison sind die Tiere sehr
empfindlich. Geeignete Habitatstrukturen kann die Art insbesondere im Bereich des NSG Ichterloh finden,
weshalb an dieser Stelle auf die Mal3nahme V2: Bauzeitenregelung zum Schutz von Brutvdgeln verwiesen
wird, wodurch eine Beeintrachtigung der Art verhindert wird. Weiter nérdlich ist die Art laut FIS-Abfrage

,Geschutzte Arten in Nordrhein-Westfalen“ nicht verzeichnet.

Zu Arten mit mittlerer Mortalitdtsgefahrdung zahlen weniger empfindliche und ungefahrdete
Greifvogelarten (Habicht, Sperber, Steinkauz, Mdusebussard, Turmfalke), aber auch der Schwarzspecht,
das Rebhuhn und der Zwergtaucher. ,Die Betroffenheit der Arten dieser Klasse wird in
naturschutzfachlichen Prifungen dann relevant, wenn mindestens ein hohes konstellationsspezifisches
Risiko besteht. Dies ist i. d. R. nur dann der Fall, wenn nicht nur Einzelindividuen, sondern grof3ere
Individuenzahlen bzw. Ansammlungen betroffen sind“ (Bernotat & Dierschke, 2021). Dies wére bei der
Betroffenheit von Brutkolonien oder dem Verlust von Brutplatzen der Fall oder falls Horstschutzzonen

betroffen waren. Brutpldtze werden nicht entfernt. Die Voraussetzungen fir Brutkolonien waren
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ausreichend geeignete Nistmoglichkeiten in Verbindung mit einem grof3en Nahrungsangebot und Schutz
vor Storungen. Diese Bedingungen liegen im Plangebiet im Bereich des NSG Ichterloh vor, wobei hier
lediglich auf3erhalb der Brutsaison gebaut wird. Horststandorte sind im Vorhabenraum denkbar, entlang
der geplanten Trasse finden sich jedoch kaum geeignete Altb&dume oder andere Strukturen und es fehlt an

stérungsarmen Bereichen.

Das Artenspektrum mit geringer bis sehr geringer stérungsbedingter Mortalitdtsgefahrdung umfasst v.
a. haufige Singvogel, die im Zusammenhang mit tempordren Stérungen von untergeordneter Relevanz
sind. Entlang von Verkehrswegen britende Individuen verschiedener Kleinvogelarten sind an Stérungen
durch Personenverkehr gewdhnt. Zu erwarten sind hier Vorkommen weitverbreiteter und haufiger
Vogelarten mit geringer Stérungsempfindlichkeit. Mdgliche baubedingte Stérungswirkungen werden nur
kurzzeitig auftreten. Es ist nicht zu erwarten, dass hierdurch ein Brutgeschehen vorkommender Vogel
nachhaltig gestort wird. Auch die Verlegung auf den intensiv bewirtschafteten Ackerflachen kann keine
nachhaltige Storwirkung entfalten. Vorkommende Tiere sind an regelméaldige Bewirtschaftung, d. h.

Grofdmaschinen und die Anwesenheit von Menschen, gewdhnt.

Fortpflanzungsstatten (Reviere, Nester) von Baum- und Gebuischbritern werden nicht geschéadigt, da
keine Geholze beseitigt oder beschnitten werden. Die Bauarbeiten erfolgen ausschlief3lich auf regelméafig
bewirtschafteten Flachen. Die Dauer ist dabei begrenzt. Dennoch ist eine Vorabbegehung des Gebiets
durch einen Fachgutachter unerlasslich. Dieser muss die vorliegende avifaunistische Situation Giberprtfen
und dokumentieren. Das Ergebnis der Uberpriifung wird in Form eines gutachterlichen Kurzberichts an die

UNB Ubergeben. Nur mit dieser Vorgehensweise lassen sich Bauzeitenbeschrankungen vertretbar lockern.

Im Vorhabengebiet befindet sich des Weiteren eine CEF — Mal3hahme der OGE (Flursttck 2, Flur 71 in der
Gemarkung Ascheberg). Diese gehdrt zur, in diesem Jahr, geplanten Bau - und Inbetriebnahme einer
Kreuzschaltung der Ferngasleitungen 025 und 021 der Open Grid Europe GmbH (Zulassungs- und
Freistellungsbescheid Bezirksregierung Munster, 25.05.01.03 — 01/25). Die CEF-MalRhahme wird vom
geplanten Vorhaben der GasLine nicht berihrt. In Absprache mit Herrn Kemper von der OGE
(verantwortlich fur die Umsetzung der CEF — MalRnahme), wird diese Flache mittels Spulbohrung
untergangen. Hier setzen sich die OGE und GasLINE ins gegenseitige Benehmen, wann die Baumal3nahme

starten kann.
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1.1.3. Amphibien

Vorkommende geschitzte Amphibienarten im Untersuchungsgebiet:

Tabelle 6: Vorkommende geschitzte Amphibien im Untersuchungsgebiet (Abfrage FIS ,Geschitzte Arten in
Nordrhein-Westfalen®)

Wissenschaftlicher Name \ Deutscher Name
Hyla arborea Laubfrosch

Im Umfeld des Vorhabens finden sich temporéare Kleingewasser, die als Laichhabitate dienen kdnnen.
Daneben sind zudem dauerhafte Gewésser und FlieRgewasser vorhanden. Ein Vorkommen von
geschiitzten Amphibienarten ist daher im Untersuchungsgebiet nicht auszuschliel3en und somit muss
dem To6tungsverbot entgegengewirkt werden. Eine artenschutzrechtliche Konfliktsituation kénnte sich
durch Hineinfallen in Baugruben/Kopflécher einstellen. Hier sei auf Mal3nahme V1 verwiesen, um das

Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande zu vermeiden.

6. Konfliktanalyse und Eingriffsermittlung sowie Ableitung von Mal3nahmen zur
Vermeidung/ Minderung

Neben artenschutzrechtlichen Konflikten (Verbotstatbestédnden) kdénnen vorhabenbedingt weitere
Beeintrachtigungen der Schutzgiter von Natur und Landschaft eintreten. Nachfolgend wird die
Erheblichkeit auftretender Beeintrachtigungen gepruift. Erheblich sind Beeintrachtigungen, wenn diese
sich deutlich spirbar negativ auf die einzelnen Faktoren des Naturhaushalts, Landschaftsbilds oder
Erholungswertes der Landschaft und deren Wechselbeziehungen auswirken und deren
Funktionsfahigkeit wesentlich stéren. Nachhaltig sind Beeintrachtigungen, wenn sie langer als funf Jahre

andauern.

Naturschutzrechtliche Eingriffe gemalf3 § 14 BNatSchG durfen die Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes
und des Landschaftsbildes nicht beeintrachtigen und sind zu vermeiden (8§ 15 BNatSchG). Nach Prifung
der Vermeidung greift das Verursacherprinzip, welches den Vorhabentrager verpflichtet, verbleibende,
nicht vermeidbare, erhebliche Beeintrachtigungen in erster Linie durch MalRnahmen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege gleichwertig auszugleichen bzw. zu ersetzen. Kommt die Priifung zum Schluss,
dass die Beeintrachtigung weder zu vermeiden noch auszugleichen oder zu ersetzen ist, hat der

Verursacher einen Ersatz in Geld zu leisten (8§ 15 (6) BNatSchG).

Auf der Grundlage der Bestandserfassung und -bewertung werden im Folgenden unter Bericksichtigung
der Wirkfaktoren des Ausbauvorhabens (vgl. Kap. 3) die tatsachlich zu erwartenden Auswirkungen
ermittelt und hinsichtlich ihrer Erheblichkeit eingestuft. Eingriffsrelevant sind dabei zunachst alle

erheblichen Beeintrachtigungen der Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes oder des
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Landschaftsbildes. Im Rahmen der Eingriffsermittlung wird zwischen bau-, anlage- und

betriebsbedingten Auswirkungen unterschieden.
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6.1. Biotope und Geholze

Die geplante Trasse verlduft stellenweise entlang von Gehdlzen. Zudem erfolgen temporare
Flacheninanspruchnahmen durch das Aufgraben von Biotopflachen. Nach Ende der Bauarbeiten
verbleiben keine bau-, anlage- oder betriebsbedingten Versiegelungen und die Flachen werden in ihren
ursprunglichen Zustand versetzt. Die landwirtschaftlichen Fldchen werden in dem normalen
landwirtschaftlichen Bewirtschaftungszyklus bearbeitet. Hierdurch ist die Wiederherstellung des

urspriunglichen Biotops gewahrleistet. Eine Kompensationsleistung ist daher nicht zu erbringen.

Zur Vermeidung von Beeintrachtigungen des Baum- und Gehdlzbestandes ist der Baumschutz gemaf DIN
18920 und R SBB (2023) anzuwenden. Der Schutz des Wurzelraums (Kronentraufe zzgl. 1,5 m bzw. bei
Sdulenform zzgl. 5 m) vor Verdichtung und Aufschittung ist durch Auszdunung sicherzustellen.
Baumaschinen und Materialien sind auf Wegen oder befestigten Lagerflachen (Lastverteilplatten)
abzustellen. Das Abstellen von Baufahrzeugen auf anderen Fldchen und Biotopen ist unzul&ssig.

Gehdlzrickschnitte sind fir das Vorhaben weder vorgesehen noch notwendig.

Zur Vermeidung erheblicher Beeintrachtigungen wird die MalRnahme V3 zum Biotop- und Gehdlzschutz

festgelegt und damit dem Vermeidungsgebot des § 15 BNatSchG entsprochen.
Mafl3nahme V3: Auflagen zum Biotop- und Gehélzschutz

Wiederherstellung des Ausgangszustandes mittels Einsaat von einheimischen und standortgerechtem
Pflanzmaterial. Anwendung der DIN 18920 und R SBB (2023). Freihaltung des Wurzelraumes
(Kronentraufe zzgl. 1,5 m) von Baumaschinen, Materialien und Baugruben und Auszaunen von

Wurzelbereichen.
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6.2. Schutzgut Boden

Konflikt: Beeintrachtigung von Boden durch Aufgrabungen

Das Schutzgut Boden wird bei der Kabelverlegung durch Aufgrabungen beeintrachtigt. In
StraRenrandbereichen und Wegen sowie intensiv genutzten Ackern sind die beanspruchten Boden bereits
in hohem Malf3e anthropogen vorbelastet und wenig empfindlich gegen Aufgrabungen. Die Auswirkungen
auf beanspruchte Béden werden durch Einhaltung der technischen Normen zum Bodenschutz gemindert.
Gemalf3 den Inhalten der DIN 18915 und 18300 wird die Vermeidungsmafl3nahme V3 zum Bodenschutz
festgelegt.

Mafl3nahme V3: Einhaltung technischer Standards zum Schutz von Boden und Wasser

Insgesamt wird die Bauflache moglichst klein gehalten. Bodenverdichtung ist durch den Einsatz
geeigneter Technik sowie durch weitere Maf3nahmen, wie das Absenken des Reifendrucks, zu vermeiden.
Unversiegelte Flachen sind nur bei trockenen Bodenverhaltnissen zu befahren ggf. sind
Bodenschutzmatten zu verwenden. Baumaschinen und Baufahrzeuge sind auf vorverdichteten Flachen
abzustellen. Es ist ausschlieRlich Technik mit biologisch abbaubaren Olen einzusetzen. Fiir Havariefalle
sind Adsorptionsmittel und ausreichend dimensionierte Auffangbehalter auf der Baustelle mitzufihren.
Die Lagerung und der Einbau von Erdreich erfolgen getrennt nach Ober- und Unterboden. Die
Auswirkungen auf beanspruchte Bdden werden durch Einhaltung der technischen Normen zum
Bodenschutz gemindert. Es gelten die Vorschriften der DIN 18915, 18300 und 19731

6.3. Schutzgut Wasser

Vorhabenbedingt gibt es keine Auswirkungen auf Grund- und Oberflachenwasser. Durch einen
sachgerechten Umgang mit Betriebs- und Schmierstoffen wéahrend der Bauzeit werden

Beeintrachtigungen des Schutzgutes Wasser vermieden.

Betriebs- sowie anlagebedingte Emissionen gehen vom Vorhaben auf das Schutzgut Wasser nicht aus.
Das Bauvorhaben stellt keine Gefahrdung der Wasserqualitat oder -quantitat dar. Die

Bodenschutzauflagen der Mal3nahme V3 gelten auch hier.
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7. Zusammenfassung der landschaftspflegerischen Maf3nahmen

Vorhabenbedingte Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft sowie Auswirkungen auf Schutzgebiete
und geschuitzte Arten werden durch geeignete Maf3nahmen in gré3tmoglichem Umfang reduziert. Dem
naturschutzfachlichen Vermeidungsgebot des § 15 BNatSchG wird damit entsprochen. Nachfolgend
werden die artenschutzrechtlichen Vermeidungsmafnahmen und Mal3nahmen zur Eingriffsminimierung

zusammenfassend dargestellt.
Malnahme V1: Auflagen zum Artenschutz

Offene Grabenabschnitte, Kopflécher und Bohrgruben sind schnellstmdglich wieder zu verschliel3en,
maoglichst noch am Tag der Aufgrabung. Uber Nacht offengelassene Graben/ Gruben sind einseitig schrag
40 Grad auslaufend abzuschragen oder mit Brettern als schrag angestellte Ausstiegshilfe zu versehen.
Alternativ kann bei Offenlassen der Baugruben tber Nacht ein Amphibienschutzzaun um die Baugrube
gestellt werden. Vor Verfillen ebendieser ist zu kontrollieren, dass sich keine Individuen mehr in der

Offnung befinden, andernfalls sind diese vorher zu entfernen.
Maflnahme V2: Bauzeitenregelung zum Schutz von Brutvégeln

Die Arbeiten im Bereich des NSG Ichterloh diirfen ausschlief3lich auf3erhalb der Brutsaison, von Oktober

bis Februar, durchgefiihrt werden.
Maflnahme V3: Auflagen zum Biotop- und Gehélzschutz

Wiederherstellung des Ausgangszustandes mittels Einsaat von einheimischen und standortgerechtem
Pflanzmaterial. Anwendung der DIN 18920 und R SBB (2023). Freihaltung des Wurzelraumes
(Kronentraufe zzgl. 1,5m) von Baumaschinen, Materialien und Baugruben und Auszaunen von

Wurzelbereichen.
Mafl3nahme V4: Einhaltung technischer Standards zum Schutz von Boden und Wasser

Insgesamt wird die Bauflache moglichst klein gehalten. Bodenverdichtung ist durch den Einsatz
geeigneter Technik sowie durch weitere Mal3nahmen, wie das Absenken des Reifdrucks, zu vermeiden..
Unversiegelte Flachen sind nur bei trockenen Bodenverhaltnissen zu befahren ggf. sind
Bodenschutzmatten zu verwenden. Baumaschinen und Baufahrzeuge sind auf vorverdichteten Flachen
abzustellen. Es ist ausschlieRlich Technik mit biologisch abbaubaren Olen einzusetzen. Fiir Havariefalle
sind Adsorptionsmittel und ausreichend dimensionierte Auffangbehalter auf der Baustelle mitzufihren.
Die Lagerung und der Einbau von Erdreich erfolgten getrennt nach Ober- und Unterboden. Die
Auswirkungen auf beanspruchte Bdden werden durch Einhaltung der technischen Normen zum
Bodenschutz gemindert. Es gelten die Vorschriften der DIN 18915, 18300 und 19731
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Eine Festsetzung von Kompensationsmaf3nahmen entfallt, da bei Umsetzung der festgelegten

Vermeidungsmaf3nahmen erhebliche oder nachhaltige Auswirkungen auf den Naturhaushalt,

geschuitzte Arten oder Schutzgebiete nicht zu erwarten sind.

8. Tabellarische Gegenuiberstellung Maf3nahmen und Ziele

Schutzgut/ Konflikte
Artenschutz

Gefahrdung von

Amphibien, Reptilien
und Kleinsdugern
besonders geschutzter
Arten durch offene
Kabelgraben und
Baugruben im Zuge
des Bauvorhabens

Biotope und Flora

Gefahrdung von
Solitiar- und
Waldbaumen im Zuge
des
Leitungsbauvorhabens

Maflinahmen

V 1— Auflagen zum Artenschutz

- Schnellstmdgliche Verfillung offener
Graben und Kopflocher- Regelmallige
Kontrolle der Funktionsfahigkeit des Zauns

- Regelmalige Kontrolle offener Baugruben
auf hineingefallene Kleintiere, Entnahme der
Tiere und Aussetzen in der Umgebung

- Abschragung (einseitig ca. 45 Grad) bei
offenlassen tber Nacht

V 2 — Bauzeitenregelung

- im Naturschutzgebiet Ichterloh sind die
Arbeiten ausschlief3lich aul3erhalb der
Brutsaison auszufiihren

V3 — Auflagen zum Biotop- und Gehdélzschutz

- Einhaltung der Baumschutzvorschriften
nach DIN 18920 zum Schutz der Wurzelraume

- Wiederherstellung der urspriinglichen
Gelédndeverhaltnisse und Einsaat von
einheimischem und standortgerechtem
Saatgut

- statisch wichtige Starkwurzeln werden
erhalten und schonend durchértert

- Freihaltung des Wurzelraumes
(Kronentraufe zzgl. 1,5 m) von Baumaschinen,
Materialien und Baugruben und Auszdunen
von Wurzelbereichen

Zielstellung

Vermeidung des
Eintretens
artenschutzrechtlicher
Verbotstatbestande

Vermeidung
erheblicher und
nachhaltiger
Beeintréachtigungen von
Biotopen, Flora, Fauna
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Boden und Wasser

Gefahrdung von V 4 - Einhaltung technischer Standards zum | Vermeidung
Boden Schutz von Boden- und Wasser erheblicher und
und Wasser bei nachhaltiger

- Einhaltung der DIN 18300 (Erdarbeiten),
18915 (Bodenarbeiten) und DIN 19731
(Verwertung von Bodenmaterial und
Baggergut).

Beeintréachtigungen von
Boden und Wasser

Arbeiten im Zuge des
Leitungsbauvorhabens

- Befahrung bei trockenen
Bodenverhéltnissen und Vermeidung
Bodenverdichtung durch Einsatz geeigneter
Technik, ggf. Einsatz von
Bodenschutzmatten.

- Aushub und Einbau von Boden
entsprechend der urspriinglichen
Schichtung.

- Wiederherstellung urspriinglicher
Gelandeverhéltnisse zum Bauabschluss.

- Verwendung biologisch abbaubarer
Hydraulikdle in Baumaschinen. Vorhaltung
von Adsorptionsmitteln und
Auffangbehéltern auf der Baustelle.

- Einhaltung technischer Standards beim
Umgang mit Bohrspulmitteln. Verwendung
geeigneter Absaugtechnik und
Auffangbehélter. Vermeidung von
Spulmittelaustritten auf Bodenoberflachen.

9. Eingriffsregelung

Die Verlegung von Leitungen im Auf3enbereich sowie aul3erhalb von Baukdrpern und anderweitiger
Infrastruktur stellt einen Eingriff nach § 14 BNatSchG ff. dar. Aus diesem Grund ist eine Bilanzierung der
Eingriffsfolgen unerlasslich und nach § 30 Nr. 4 LNatSchG ein Ersatzgeld zu zahlen (siehe beigefiigtes
Formblatt). Die Ausgleichskosten belaufen sich auf knapp 14.000,00 Euro. Leitungsabschnitte in

Spulbohrung wurden hier nicht mitkalkuliert.

10. Zusammenfassung

Unter Einhaltung der im Plan genannten Mal3nahmen und Ziele kann der Bau der Glasfasertrasse im Kreis

Coesfeld erfolgen. Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft werden im mdglichen Umfang
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vermieden und vermindert. Die Bilanzierung nach der Methode des Landkreises kommt zu einer

Ersatzzahlung von rund 14.000,00 Euro.
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Anhang:

Anhang 1: Bestandskarte (beiliegend)
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Fragebogen Leitungsverlegung

ja_nein
1. Liegt die Leitung im Auf3enbereich?

1.1 Gesamtlange der Leitung im AuRenbereich in m 1497900  m Lange
1.1.1 L&nge der Leitung aul3erhalb des Stralienbaukdrpers m Lange
1.1.2 Lange der Leitung innerhalb des StralRenbaukorpers? m Léange

1.2 wenn innerhalb des StralRenbaukdérpers, auf wie viel m

Lange sind Baume betroffen und erheblich geschadigt? m Lange
1.3 Trassenbreite einschl. Arbeits- bzw. Bodenlagerbereich? 03 m Breite
ja nein
) i i roffen? X Die Schutzgebiete entnehmen Sie bitte dem eingereichten LBP
2. Istein SChUtdeblet bet -- Seite 8 - 10, dort sind alle aufgefuihrt,Geschéftszeichen: 2024-
0821

wenn ja, Naturschutzgebiet? Name:
wenn ja, Landschaftsschutzgebiet? Name:

wenn ja, FFH-/Vogelschutzgebiet? Name; _ \Valder Nordkirchen und Davert
Ist ein Biotop betroffen? -
Artenschutz betroffen? -

Fur den Fall, dass ein Schutzgebiet betroffen ist, wird hiermit der erforderliche Antrag auf
Ausnahme/Befreiung gestellt.

4. st ein Gewasser betroffen? [ [x ]
Beteiligung der Unteren Wasserbehérde? [ [x |
4. Wie ist Ausgleich / Ersatz geplant?
4.1 Ausgleichs-/ErsatzmalRhahmen in Form von Anpflanzungen (z.B. m2 Hecke/

m2 Obstwiese / St. Baume o0.4.

4.2 Okokonto nach Biotopwertverfahren des Kreises Coesfeld
Berechnung: Punkte

4.3 Ersatzgeld?
Berechnung: m Lange x m Breite Eingriffsflache (s.oben) x 12,5 € x 0,25

Berechung: 14.042,81 Euro

oder
50 € pro Hausanschluss bei Glasfaser

Berechung:

Ort, Datum Unterschrift

Berlin, 27.05.2025 ﬂw —
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Die Schutzgebiete entnehmen Sie bitte dem eingereichten LBP
Seite 8 - 10, dort sind alle aufgeführt,Geschäftszeichen: 2024-0821
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x

Friederike_Schlenst
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x
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x
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Schreibmaschine
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Schreibmaschine
14979,00
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Schreibmaschine
0,3
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Schreibmaschine
x
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Berlin, 27.05.2025
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